
 

 

Bekanntmachung der Stadt Meppen 
 

Inkrafttreten der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 98 der Stadt Meppen, Bauge-
biet: „Zwischen Nödiker Straße, Robert-Koch-Ring, Einsteinstraße und Nobelstaße“ 
Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Der Rat der Stadt Meppen hat in seiner Sitzung am 12. Dezember 2024 die 3. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 98 der Stadt Meppen, Baugebiet: „Zwischen Nödiker Straße, Robert-
Koch-Ring, Einsteinstraße und Nobelstaße“ nebst Begründung gemäß § 1 Abs. 3 und § 10 
Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit den §§ 10 und 58 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) als Satzung beschlossen. Der räumliche Gel-
tungsbereich der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 98 der Stadt Meppen, Baugebiet: 
„Zwischen Nödiker Straße, Robert-Koch-Ring, Einsteinstraße und Nobelstaße“, ist im nach-
stehenden Übersichtsplan schwarz umrandet dargestellt. 
 

 
 
Die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 98 der Stadt Meppen, Baugebiet: „Zwischen Nödi-
ker Straße, Robert-Koch-Ring, Einsteinstraße und Nobelstaße“ nebst Begründung können Sie 
gemäß § 10 Abs. 3 BauGB im Fachbereich Stadtplanung der Stadt Meppen, Kirchstraße 2, 
Zimmer Nr. 105, 49716 Meppen, während der Dienststunden einsehen und über den Inhalt 
kann Auskunft verlangt werden. Gem. § 10a Abs. 2 BauGB sind die Unterlagen zudem auf der 
Homepage der Stadt Meppen unter https://www.meppen.de/rechtskraeftige-bebauungsplaene 
einzusehen. Mit dieser Bekanntmachung tritt der o. g. Bebauungsplan gemäß § 10 Abs. 3 
BauGB in Kraft. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 BauGB über die Geltendmachung etwaiger Entschädi-
gungsansprüche nach den § 39 bis 42 und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen bei nicht fristgemäßer Geltendmachung wird hingewiesen. 
 
Gemäß § 215 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in 
§ 214 Abs. 1 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften eine unter Berücksichti-
gung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges unbeachtlich sind, wenn sie nicht innerhalb ei-
nes Jahres seit dem Veröffentlichungsdatum dieser Bekanntmachung gegenüber der Stadt 
Meppen geltend gemacht worden sind. Bei der Geltendmachung ist der Sachverhalt, der die 
Verletzung oder den Mangel begründen soll, darzulegen. 
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Meppen, 08. Januar 2024 
Stadt Meppen 
Der Bürgermeister 
 
 

 
 
 
 


